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1916 -12'" 2 3 
zU "1":10 jJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 770!J-NR/76, 

betreffend Exp(~rtengutachten und Auftragsforschung , die die 

Abgeordneten nr.BUSEK, Dr.BLENK, Dr.ER"'1ACORA, Dr.GRUBER und 

Genossen am 3. November 1976 an mich richteten f beehre ich 

mich wie folgt zu beantvlorten: 

Bereits bei de~::- Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

Nr. 188/J-NR/7C wurden Zielsetzung und Vorgangsweise bei der 

Vergabe von FOLschungsaufträgen und Expertengutachten 

detailliert dargestellt und die bundeseinheitlichen Rahmen­

richtlinien für die Vergabe von Forschungsaufträgen und 

Expertengutachten 1 die im Einvernehmen mit de.'Tl Rechnungshof 

vorbereitet und von der Bundesregierung beschlossen wurden, 

beigelegt. Die sachlichen ~ielsetzungen für die Vergabe von 

Forschurigsaufträgen und Expertengutachten können der (seiner­

zeit dem Nationalrat als Beilage zum Bericht 1972 der Bundes­

regierung an der.. Nationalrat gemäß § 24, Abs.3 des Forschungs­

förderungsgesetzes 1967 beigeschlossen) österreichischen 

Forschungskonzeption entnon~en werden. 

Die Frage einer best.tnöglichen Regelung des Einsatzes öffent­

licher Mittel für.: E'orschung und Entwicklung überhaupt wird 

derzeit innerhal:'1 der Vorbereitungsarbeiten. für die gesetz-
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liehe Neuregelung eines Forsehungsorganisationsgesetzes 

behandelt.; die Ergebnlsse der Umfrage, die bei österreichischen 

Forsehungseinrichtungen l Forschungsfarderungseinr~ehtungen, den 

Wirtschaftspartnern, Einzelpersönlichkeiten, etc. durchgeführt 

wurde, wurde auch dem i.rn Redaktionsbeirat. zur Vorbereitung 

der gesetzlichen Neuregelung der Forschungsorganisation ver­

treten(~n Parlamentsklub der ÖVP zugeleitet. 

Im Sinne einer koordinierten Forschungspolitikwurden vde 

bereits en..,ähnt, erstmals in österreich bundcs2:l.nheitliche 

Rah.'ll.enrichtlinien für die Vergabe von l!'orschungs3.ufträgen, 

Expert.engutachten und die Gewährung von F'c::::-schungsförderungen 

durch Bundesdienststellen im Einvernel~en mit dem Rechnungshof 

erstellt; ein Exemplar liegt nochmals bei. Ebenso werden seit 

1974 die Forschungsaufträge und Forschungsförderungen der 

Bundesdiensts-t:.ellen im Rahnen der Faktendokl.lmentation der 

Forschung erfaßt und der Jahresbericht für 1975 ist derzeit in 

Druckvorbereit~ng. 

Die Vergabe VOll Forschungsaufträgen und Expertengutachten 

erfolgt somit Ilach einheitlichen Gesichtspunkten und auf 

Grundlage einheitlicher Richtlinien. Eine gesetzliche Ver­

pfliChtung zur l\usschreibung von Forschungsau.fträgen oder 

Expe.t;tenguta.thteh ebenso ~.,ie eine zwingende Vorsch!:"ift zur 

Begutachtung besteht r~icht:..!. Im Einzelfall wird daher unt.er 

voller Berücksichtigung der inhalt.lichen Zie.lsetzunge.n der 

österreichischen Forschungskonzeption und der sektoralen 

Forschungskonzepte nach den Grundsätzen da?: Sparsamkeit, 

der Wirtschaftlichkei·c und der Zweckra.äßigkeit vorgeganqen. 

Im einzelnen werden für den Bereich des Bundesministeri\~s 

für Wissenschaft und Forschung die Fragen wie folgt beantwortet: 

ad 1) 

Gemäß Punkt 4.3,2. der Rahmenrichtlinien für die Vergabe von 

Fo:t3clmngsauft-räg-en, Expertengutachter: und die Gewährung von 

., 
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Forschungsförderungen durch Bundesdienststellen (~'linister­

ratsbeschluß vom /..C}.1975) gelten für die Vergabe der 

Expertengutachten oder Fors~hungsaufträge grundsätzlich die 

Bestimmungen der Ö-NORl'1 A-2050, soferri die Ei.genheit des Vor­

habens nicht eine ab\veichende Vorgangsweise erfo:rdert. Vor 

Inkrafttreten dieser nahmenrichtlinien galten die Bestimmungen 

der Ö-NORH A-2050 aufgrund des Ministerrat.sbeechlusses vorn 

18. Juni 1963 betreffend Richtlinien für die Vergabe von 

Leistungen durch Bundesdienststellen. Die Ö-NORH 2050 sieht 

als Arten der Vergebung die Vergebung im Wege öffentlicher Aus­

schreibung I im W<:::ge beschränkter lmssch:~eibung und die frei­

händige Vergebung vor. ILn Punkt 1, 433 zählt die Ö-NORM 2050 

jene Fälle auf, in denen eine freihändige Vergebung empfohlen 

wird. Dazu zählen gemäß Punkt 1, 4337 Leistungen, di.e Lehr-; 

Studien- oder Versuchtszwecken dienen. Berücksichtigt man die 

Terminologie der Ö-NORH 2050, die am 30. r.1ärz 1857 ausgegeben 

wurde, so wird mit diesen Worten jener Bereich definiert, den 

man mit Forschungsaufträgen und Expertengutachten heute tuuschrei:ot. 

Im besonderen sei auch noch a.uf Punkt 1, 4339 in Verbindung mit 

Punkt 1, 31 hingewiesen, wonach im Sinne des Wet·tbewerbspr inz ips 

der Ö-NOR.."1 205c. sogar untersagt ist, Leistungen an Einrichtungen 

uim Wege des Wettbewerbs mit nicht gleichbegünstigten Unter­

nelunungen"zu vergeben, wenn es sich um aus öffentlichen 

Mitteln erhaltene oder unterstützte Einrichtungen handelt. 

Für solche Einrichtungen ist nach der ti-NORr.! 205.0 eine frei­

händige Ver'Jebung empfohlen. Demgemäß darf festgestellt 

werden, daß gerade im Hinblick auf den Empfängerkreis von 

Forschungsaufträgen und Expertisen nach der Ö-NOP,l-'l 2050d:L9 

Ausschreibung nicht der Normalfall, sondern die A1.1snalune 

sein V?ird. Sie '"Nird aus grundsätzlichen Überlegungen vor allem 

dort a.nge'",andt bzw. anzuwenden sein, .... 70 die einzelnen Forschungs­

aufträge oder Expertengutachtenvoraussichtlich sehr hohe 

Mittel beanspruchen. werden. Es darf in dem Zusawmenhang aber 

auch festgestellt werden, daß die Ausschreibung selbst mit 

Kosten und Zeitverlusten verbunden ist und daher vielfach 

im Sinne einer verwalt.ungsökonomischen sparsaJ:nen Vorgangsweise 

nicht anzuwenden sein wird, umsomehr als im wissenschaftlichen 
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Bereich das Bestanbot \einesfalls nur nach den quantitativen 

Kosten bemessen werder. kann, sondern. auch die entsprechende 

wissenschaftliche Qualität zu berücksichtigen sein wird. 

ad 2) 

a) Zur Ausschreibung langten je ein Anbot des U'ES und des 

GALUPP-Instituts eino Zur besseren Vergleichbarkeit der Anbote 

wurde an beide Anbieter eine Reihe von Fragen zugesan(lt. 

Diese Fragen wurden von GALUPP nicht beantwor-tet. 

b) Auf die Ausschreibung der Studie IISo l z iale Lage der Studierenden" 

wurde nur ein Anbot termingerecht gelegt. 

IFES, EXP02f2, Untersuchung über die soziale Lage der Studenten, 

Angebot zur Ausschreibung Zl. 253.429-8/1I/72, vom 28.11.1972, 

Im Anbo·t wurden Gesamtkosten von 8 6960000,-- (ausschließlich 

Mehr\tlertsteaer) ausgewiesen. 

Darüber hir:aus langte - nicht termingerecht - ein Anbot der 

. SOMAS, Soz;.al- und Marktforschung Salzburg v Dkfm.Dr.H. 

Schludermann, ein. Im Anbot vJUrden Gesamtkosten von 

S 450~ooo,- ausge\ollieseno 

Aufgrund der Entscheidung der Zuschlagskommission und eines 

Expertengutachtens wurden an beide Institute Aufträge erteilt,. 

und zwar 

IFES, IIUntersuchung über die soziale Lage der Studierenden 
Befragung, Kep.sumerhebung-" mit einer Auftragssunm~e 
von 728.480,- S (einschließlich Mehrwertsteuer) 

SOMAS, "Die soziale Lage der Studierenden, Ir.haltsanalyse 
studentischer Eigenpublikationen" mit einer Auftra.gs­
SUIIlllle von S 121.800,- (einschließlich Mehrwertsteuer) 

Darüber hinaus ist. festzustellen, daß bereits in der schrift­

lichen parla..llentarischen Anfrage 2123/J-NR/75 der Abgeordneter.. 

DkfmoGOR'I'ON und Genossen vom j 6. Mai 1975 bet.reffend Meinungs­

umfragen des IFES in den Punkten 1a,1c, 2a, ·2b , 2c der 

vorliegenden A..l1frage fas·t identische Fragen gestellt und 

beantwortet wurden. 
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c} Zur Ausschreibung langten 10 Anbote ein, davon entsprachen 

5 nicht den Bedingungen. Die verbleibenden Anbieter waren 

das IFES, der Verband der Akademikerinnen österrei.chs, 

Landesgruppe Steiermark, das I. Institut fUr Soziologie 

der Hochschule Linz, Univ.Prof.Dr.Leopold ROSENMAYR, und 

Univ.Prof.Dr.Karl FELLINGER (Ludwig-Boltzmann-Institut 

für Altersforschung) . 

Der letztlich mit dem IFES als einer Art Gen8l:alunternehmer 

abgeschlossene Vertrag beinhal,tet auch 'reilstndien aus den 

Anboten von Prof.ROSENlI1AYR (S 250.000,-) und des Verbandes 

der Akadß~ikerinnen österreichs (S 200,000,-) • 

d} Zur Ausschreibung langten zvleil\nbote ein, eines vom IFES I 

das den Auft:rag erhielt und eines vom Wiener Institut für 

Standortbe1.ö.tung (Anbotsurnme S 4,860.400,.... + Mehnvertsteuer}. 

ad 3) 

a) Der ursprüngli~h vereinbarte Vorla:getermin 31. August 1973 

wurde einvernelli~lich mehrmals erstreckt. Die Studie wurde 

Mitte Noven:ber 1976 abgeschlo-ssenund dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung übergeben. 

b) Durch das Ausscheiden von Herrn Univ.Ass.Dr.Gerhard Moser 

von der Universität Graz bedingt haben sich organisatori~ 

sehe Verzögerungen bei der Weiterführung der Arbeiten 

durch das Institut für Völkerrecht und Internationale 

Beziehungen der Universität Graz ergeben. 

Zur Zeit liegt ein von Professor Ginther verfaßter Bericht 

über das Projekt "Empirische Basisuntersuchung zur Er­

hebung völkerrechtlicher Aktivitäten in der Republik 

Österreich zum Zwecke der Verwertung der Ergebnisse in 

einer fachspezifischen Curriculumforschung an österreichs 

Hochschulen" vor. Eine Ergänzung des Berichtes ist jedoch 

noch vorgesehen. 
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c) Der ursprünglich vereinbarte Vorlagetermin 31. Dezember 1975 

wurde einvernehmlich auf 31. Deze...'1lber 1976 erstreckt9 

ad 4) 

Der Verein "österreichische Studiengruppe Automation und Indu­

strielle Arbeitnehmer" wurde im Oktober 1972 von der Bundes­

kammer der gewerblichen ~'Jirtschaft und dem ÖGB ge..rneinsam zu 

dem Zweck gegründet, einen österreichischen Beitrag zu einem 

int.ernationalen wissenschaftlichen Forschung sproj ekt 11 AuJcomation 

and Industrial \1orkers l1 zu erb:ringen. Ziel der Studie ist eS t 

die Auswirkungen der modernen Technik auf Arbeitsbedingungen, 

Arbeitsinhalt und Verhalten der Arbeitnehmer in verschiedenen 

Ländern zu untersuchen und zu vergleichen. Nachdem es sich bei 

der "östE~rreichischen Studiengruppe Automation und Industrielle 

Arbei tner.mer" Dm einen Verein handelt, kann das Bundesminister iljTI' 

für Wissenschaft und Forschung nur über die vom Bundesministerium 

für t'Jissenschaft und For schung zur Verfügung gestellten Mittel 

Auskunft geben. 

ad 5t 
a) Die Ö..;..NORM2050 sieht im Punkt 4, 31 vor, daß er~orderLichen 

falls Sachverständige beizuziehen sind, die Begutachtung ist 

somit ebenfalls nicht in Regel, sondern der Ausnahmefall nach 

der (j-NORM 2050. Gerade aber die Heterogeni·tät der Materie 

erfordert im Forschungsbereich in zunehmendem Maße im Wege 

von Projekttearns, Beiräten oder Einzelgutachtern Entscheidunge!1 

vorzu~bereiteni 

für den Bereich des Expertengutachtens, das bereits ex 

definitione unmittelbaren Zwecken der öffentlichen Verwal­

tu.ng dienen soll, wird es primär iIn unmittelbaren Verant­

wortungsbereichder Verwaltung selbst liegen, die für die 

Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlichen Maß­

na.hmen festzustellen. Die personelle Zusammensetzung von 

Expertengruppen, Beirät.en, etc. \'TUrde in mehreren parlamen­

tarischen Anfragen ausführlich, für den Bereich meines 
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Ressorts zuletzt in Beantwortung der parlamentarischen An­

frage Nr. 188/J-NR/76 dargestellt. Analog internationaler 

Praktiken wurde vom Fonds zur Förderung der "iissenschaf·t­

lichen Forschung aufgrund der Bestimmungen des Forschungs­

förderungsgesetzes, BGBl.Nr. 377/1967, in seiner Geschäfts­

ordnung (genehInigt mi·t Bescheid des Bundesmi.nisteriums für 

.Unt:erri.cht vom 27 • Februar 1969 und mit Bescheid des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 5.0ktober 

'j 970) unter besonderem HinVle~.s auf die Strafsankt.ion des 

§ 29 des F'orschungsförderungsgesetzes im § 9 der Grunds~tz 

der l\.nonx."TIll tät der Fachgutachter verankert. Im Interesse 

des Gutachters, aber auch im In·ceresse des begutachteten 

Projektes, ist dem vom Fonds zur Förderung der wissenschaft·­

lichen Forschung aufgrund der Bestimmungen des Forschungs­

förderungsqesetzes 1967 praktizierten Prinzips der Anonymität 

der Gutachter beizupflichten und dieses System nicht nur 

für den aus Mitteln des Bundes finanzierten Fonds zur För­

derung der vr.1.ssenschaftlichen Forschung Geltung zuzuerkennen, 

sondern übt.rhaupt für den Bereich der ans öffentlichen Mit.t.el!l 

finanzierten Projekte. 

b) Der vereinbarte Tennin für die Vorlage der Ergebnisse ist 

der 30. September 1977. 

c) Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat de.-n 

Problemen der Energieforschung insbesondere jener auf d'2111 

Gebiete nichtkonvention<:::ller Energiequellen seit mehr als 

2 Jahren·erhöhte Bedeutung zuerkannt. Dem gegenständli.chen 

Proj ekt kOIn.rnt. deshalb größte Bedeutung zu, weil die Win6.­

energie hier nicht bloß gemessen sO!ldern erstmals zur Er­

zeugung elektrischer Energie für die Versorgung des 

Instituts verwendet werden soll. 

Berücksichti~rt man die hohen Anschaffungs- und Errichtungs­

kosten für die Anlage sowie die einjährige Beobachtungs­

und Meßtätigkeit so ergibt sich kein Konnex zwischen For­

schungsauftrag und Grundstückskauf, zumal dem Institut für 

vergleichende Verhaltensforschung aus der Subvention des 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung für die 
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Akadetnie-Institu'te (Ansatz 1!14176/7341/021) 1976 

S 4,273.000,- zur Verfügung stehen. 

ad 6) 

Die 6. Internationale Konferenz über nichtv-iässr ige Lösungen 

fand in der Zeit vom 6. - 9. Juli 1976 111 LeedE;lEngland 

~tatt. Das Projektteam "Elektrochemische Energiespeicherung" 

benötigte die Ergebnisse dieser Konferenz für seine Arbei.t.en 

und empfahl ein.en Forschungsauftrag zurA.usweitung der Ergeb­

nisse. Dieser Auftrag wurde an Universitätsprofessor Dr. Gutmann 

erteilt und stellte ein Pauschalhonorar dar, das auf Grund 

der zu ervlartenden Gesamtkosten untex' ZlJ.g!."undelegung der 

Reisekosten kalkuliert wurde. 

Aus dem Buna~sministerium für Wissenschaft und Forschung 

gehören dehl Vorstand des österreichischen Instituts für 

Berufsbildungsforschung - ÖIBF Bundesminister Dr. Hertha 

Firnberg uno Sektionschef Dr. Wilhelm Grimburg an. 

Der Anfragebeanbvortung ist eine Broschüre über Rahmenricht­

lin5.en angeschlossen, die in der Parlame.ntskanzlei zur Ein­

sicht auflie'j't. 
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